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Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden 
Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d’animals dal Grischun  
Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali dei Grigioni 
 

Tel 081 257 24 15 - Fax 081 257 21 49 - info@alt.gr.ch - www.alt.gr.ch Planaterrastrasse 11, 7001 Chur 
 

Kennzeichnung vorverpackter Lebensmittel 

Folgende Angaben müssen auf vorverpackten Lebensmitteln enthalten sein: 
 

1) Sachbezeichnung  Name des Produktes 

2) Verzeichnis der Zutaten  Die Deklaration hat in mengenmässig absteigender Reihenfolge 
zu erfolgen. Wird in der Sachbezeichnung auf eine Zutat 
hingewiesen (z.B. Erdbeeren), ist die Mengenangabe 
erforderlich. Allergene Zutaten gem. Art. 8 der LKV müssen in 
jedem Fall deklariert werden. Die Deklaration von Zusatzstoffen 
muss mit Gattungsname plus E-Nr. oder Einzelbezeichnung 
erfolgen. 

3) Warenlos  Nicht erforderlich, wenn das Mindesthaltbarkeits- oder das 
Verbrauchsdatum in Tag und Monat angegeben wird. Dem 
Warenlos muss der Buchstabe "L" vorausgehen. 

4) Datierung 
 

 Für leichtverderbliche Lebensmittel „verbrauchen bis: Tag/Monat“ 

Für die übrigen Lebensmittel „mindestens haltbar bis: 
Tag/Monat/(Jahr)“ 

5) Aufbewahrungstemperatur  Nur bei leichtverderblichen Lebensmitteln 

6) Mengenangabe  z.B. g, kg, ml, l 

7) Produktionsland  Nicht erforderlich, wenn aus der Adresse des Herstellers 
ersichtlich 

8) Name/Adresse  Hersteller oder Importeur oder Verkäufer mit Name, Adresse, Ort 

9) Zusätzliche Angaben: 
- alkoholhaltig 
- physikalischer Zustand 
- bestrahlt 
- Hinweis auf gentechnisch 
  veränderte Organismen 
- Rückverdünnung 
 
- Gebrauchsanleitung 

  
- bei einem Alkoholgehalt von über 1.2 Vol. % 
- z.B. pasteurisiert, getrocknet, geräuchert 
- bei entsprechender Behandlung des Produktes 
- bei Verwendung von GVO 
 
- rückverdünnte Lebensmittel müssen als solche bezeichnet 

werden 
- falls notwendig (z.B. vor Gebrauch schütteln) 

10) Zusätzliche Angaben  
bei Tiefkühlprodukten 

 Tiefkühlprodukt, Aufbewahrungstemperatur, Vermerk „nach dem 
Auftauen nicht wieder einfrieren“ 

11) Identitätskennzeichen  Auf Lebensmitteln tierischer Herkunft, die aus einem nach Art. 13 
LGV bewilligungspflichtigen Betrieb stammen, muss das 
Identitätskennzeichnen (Bewilligungsnummer des Betriebes in 
ovaler Form) angegeben werden 

 

Die Angaben müssen an gut sichtbarer Stelle in leicht lesbarer und unverwischbarer Schrift angebracht 
werden. Vorbehalten bleiben produktespezifische Vorschriften in besonderen Bestimmungen. 
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Etikettierungsbeispiele 

 
 

Erdbeer-Joghurt 
(1) 

(2) 
Zutaten: Milch (3.5 % Fett im Milchanteil), Zucker, 

Erdbeeren (7.5 %), Milcheiweiss, Randensaft, 
modifizierte Stärke, Verdickungsmittel E 410, Aromen 

 

 
L 20020621 

(3) 

 
Verbrauchen bis: Tag/Mt. 

(4) 

 
Bei unter 5°C lagern 

(5) 

 
180g 

(6) 

 
Hergestellt in der Schweiz 

(7) 

 
Molkerei Musterli

 (8) 

9996 Musterlingen 
 

 
 
 

Salsiz (geräuchert 
(9)

)
 
 

Fleischerzeugnis zum Rohessen 
(1)

 
 
(2) 

Zutaten: Rindfleisch, Schweinefleisch, Speck, 
Nitritpökelsalz (Kochsalz, Konservierungsmittel E250), 
Wein, Gewürze, Knoblauch  
 
Mindestens haltbar bis: Tag/Mt. 

(4)
 

 
100 g  Fr.  x.-

 (6)
 

 
Metzgerei H. Muster 
CH-9996 Musterlingen 

(8)
 

 

 

 

 

Nussgipfel 
(1)

 
 

(2) 
Zutaten: Blätterteig (Weizenmehl, Butter, Zitronensaft, 

Konservierungsmittel Ethanol, Pflanzenöl, Kochsalz), 
Haselnüsse (18%), Zucker, Bittermandelaroma  
 
Mind. haltbar bis: Tag/Mt. 

(4)
 

 
1 Stück  Fr.  x.- 

(6)
 

 
Bäckerei Musterli 
CH-9996 Musterlingen 

(8) 
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CH 1212
(11)

 


